Gästeumfrage/Workshops:

Laut Ihrer telefonischen Auskunft handelt es sich bei den Workshops um grundlegende Überlegungen im Zusammenhang mit der Werbung. Überlegungen werden im Bereich von überregionalen Werbemaßnahmen, Erstellung von Druckwerken, Gästeinformationssystemen usw. angestellt.

Daher wären die Leistungen unserer Ansicht nach in den Bereich der Werbung zu subsumieren. Diesbezüglich würde gem. Rz 273 UStRl ein Vorsteuerabzug zustehen, da die Leistungen in den Betrieb „Werbung des Tourismusverbandes“ fallen. 

Da nach Ihrer Auskunft kleinere Teile auch in den hoheitlichen Teil fallen können, könnte die Vorsteuer nach der 80:20 Methode aufgeteilt werden (80% unternehmerisch) gem. Rz 273 UStRl.

Erfassen im Voranschlag bzw. Rechnungsabschluss: unter

1. Aufwendungen aus Werbetätigkeit und sonstige touristische Leistungen 

   ausweisen.
Punkt a) Werbe- und Marketingaufwand inkl. Reisekosten etc. 

